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Mit wem erfolgt die Äbrechnung
über die Telephongespräche im Militärdienst?

Von E. Abegg, Telephonbeamter, Zürich.

Während den letztjährigen Brigademanövern der

5. Div. im Zürcher-Oberland errichteten viele Stäbe und

Kpen. ihre Bureaux bei Privaten oder in Wirtschaften, die

beide möglichst Telephonanschluss besassen, oder liessen

sich einen eigenen Anschluss erstellen. Die beidenTelephon-
ämtern gemachten Erfahrungen haben gezeigt, dass über
das der militärischen und privaten
Telephongespräche noch vielfach Unklarheit herrscht, wes-
halb jenes hier nachstehend erläutert werden soll.

A. Eigene Anschlüsse.
In Wiederholungskursen, militärischen Liebungen,

namentlich aber während der Manöver, wird das Zivil-
telephon in den mit Militär belegten Orten stark be-

anspracht. Stäbe und Truppen benützen die in ihrem

Quartier eingerichteten Stationen ausgiebig für militärische

Zwecke, wodurch diese Telephone für den privaten Verkehr
nahezu gesperrt sind. Lim die daraus entstehenden Schwierig-
keiten zu mildern, und die bestehenden Telephonstationen
für den Zivilverkehr der Bevölkerung und der Wehrmänner
frei zu halten, hat das E. M, D. auf Antrag der General-
direktion der PTT-Verwaltung den militärischen Stäben

im Jahr 1933 empfohlen, überall erstellen

zu lassen. Dieses Verfahren hat sich bei den Herbstmanövern
1932 der 4. und 5. Div. bewährt und soll künftig allgemein
eingeführt werden. Die Bedingungen für die Erstellung
eigener Anschlüsse sind folgende:

a> Als feste Abonnementstaxe werden statt den re»

glementarischen Fr, 10.— nur Fr. 5.— erhoben.

b> Werden die Anschlüsse durch die Telephonämter oder

durch konzessionierte Unternehmer erstellt, so hat die

Truppe die Erstellungs- und Abbruchkosten aus der

allgem. Kasse zu bezahlen.

c> DerTelegraphen-Truppe ist es gestattet, die Anschlüsse
selbst zu erstellen undgeeignete Apparateanzuschliessen.

Die Telephonverwaltung besorgt und verrechnet in
diesem Falle die Einführung in die Zentrale. Unter
besonderen LImständen, z. B. wenn augenblicklich kein
Monteur abgegeben werden kann oder die Tg.-Truppe
über Leute verfügt, die die Arbeit sachgemäss besorgen
können, kann sie auch nach Verständigung mit dem

Telephonamt ihre Leitungen in der Zentrale selbst
anschliessen und abbrechen. Eine Abonnementstaxe
wird in diesemFalle nur verrechnet, wenn dieTelephon«
Verwaltung die Apparate liefert.

Die Erstellung eigener Anschlüsse — die rechtzeitig

yor dem Einrücken bestellt werden müssen — ist für
Stäbe, die von Anbeginn mit einem starken militärischen

Telephonverkehr rechnen, unbedingt zu empfehlen. Dieses

Verfahren schafft auch für die Verwaltung eine klare

Situation: Die Verrechnung der Abonnementstaxe, der

Gespräche, der Einrichtungs- und Abbruchkosten usw.,
wird durch eine Schlussabrechnung an das betr. Kommando
erleichtert. Allerdings wird jene in den meisten Fällen

erst nach beendetem W.-K. (eventuell in der zweiten
Woche, wenn der eigene Anschluss nur während der

ersten Kurswoche benützt wurde) an den Qm. oder
Fourier gelangen, der aber für die kleine Verspätung
durch eine genaue Abrechnung entschädigt wird. Wollen
Wehrmänner die Militärstation für Privatgespräche be-

nützen, so haben sie die ordentlichen Gesprächstaxen dem

Rechnungsführer sofort zu bezahlen.

B. Benützung von Privatstationen durch die Truppe.
Von der Möglichkeit der Erstellung eigener Anschlüsse

machten die Stäbe der 5. Div. während den Brigade-
manövern 1933 keinen starken Gebrauch. Bedeutend

grösser war hingegen die Benützung von Privatstationen
durch die Truppe. Zur Vermeidung von Unstimmigkeiten
zwischen Teilnehmer und Militär, selbst Unannehmlich-
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